
 

Protokoll der UWB Vorstandssitzung am 15.02.2022 

Teilnehmer:  Axel, Gordon, Aaron, Johannes, Katja, Sophie, Katha, Sebastian, 
Justus 

Vorsitz:  Axel  

Protokollführerin:  Sophie 
Beginn:   18:30 Uhr 
Um 19:07 Uhr kommt Johannes dazu 
Um 19:36 Uhr kommt Sebastian dazu 
Um 20:06 Uhr kommt Gordon dazu 
Ende:   21:13 Uhr    

 
 
 

TOP 1: Auswahl der Protokollführer*in 

Beschlusstext: Sophie wird zur Protokollführerin gewählt. 

Abstimmungs-
ergebnis: 

Ja: 6 
Nein: 0 
Enthaltungen: 0 

 
 

 

TOP 2: Aufnahme des Protokolls der Sitzung am 07.12.2021 

Information: Das Protokoll der Sitzung am 07.12.2022 wird aufgenommen. 

Beschlusstext: Der Vorstand beschließt das Protokoll der Sitzung am 07.12.2021 
aufzunehmen. 

Abstimmungs-
ergebnis: 

Ja: 6 
Nein: 0 
Enthaltungen: 0 

TOP 3: Abstimmung über neue Mitglieder älter als 35 Jahre 

Information: Ein Mitwanderer älter als 35 beantragte die Mitgliedschaft. 

Beschlusstext: Die beantragende Person wird als Mitglied in den UWB aufgenommen. 



 
 

TOP 4: 
Ablauf und Zeitpunkt der individuellen Wanderleiterauffrischung im 
Gebirge 

Information: Es sollen alle im Vorstand informiert werden, dass eine 
Wanderleiterauffrischung durchgeführt wird/wurde. Die 
Wanderleiterauffrischung kann während einer Tagestour ins Gebirge, 
wie auch auf einer Mehrtagestour gemacht werden. Nach der 
erfolgreichen Durchführung, soll der Vorstand von dem/r 
WanderleiterIn, der/die geprüft hat, eine Bestätigung bekommen.  

 
 

TOP 5: Diskussion Klettersteige (siehe Anhang) 

Information: Klettersteige bis einschließlich C werden bei zukünftigen Wanderungen 
angeboten. 

Beschlusstext:  Klettersteige (maximal Kategorie C) werden unter Berücksichtigung der 
in der Vereinsordnung aufgeführten Rahmenbedingungen wieder 
angeboten. 

Abstimmungs- 
ergebnis: 

Ja: 5 
Nein: 0  
Enthaltung: 1 

 
 

TOP 6: Anliegen von Vertrauensperson bzgl. Mehrtagesfahrten (siehe Anhang) 

Information: Es wird ein Passus in die Vereinsordnung aufgenommen, der regelt, wie 
sich die WanderleiterInnen verhalten sollen, wenn eine Person den 
erwartenden Anforderungen auf einer Wanderung nicht nachkommen 
kann und das Etappenziel bei Hüttentouren im Hochgebirge gefährdet.  
Der Beschlusstext wird evtl. nochmal überarbeitet. 

Beschlusstext:  Der Vorstand beschließt, in der Vereinsordnung den Ausschluss von 
Teilnehmern auf Hüttentouren mit einem vom Wortlaut ähnlichen 
Passus zu regeln: 
"Die Leistungsfähigkeit des*der Teilnehmer*in muss den Anforderungen 
der jeweiligen Veranstaltung so weit gerecht werden, dass die Gruppe 
nicht unzumutbar behindert oder gefährdet wird. 
Die Veranstaltungsleitung kann die Teilnehmer*innen im Vorfeld von der 
Veranstaltung ausschließen (siehe unten), wenn er*sie den zu 
erwartenden Anforderungen nicht gewachsen erscheinen. Bei einer 
bereits begonnenen Veranstaltung ist ein Ausschluss möglich, wenn die 
Gruppe in unzumutbarer Weise gestört, behindert, gefährdet oder die 
Anweisungen der Leiter*innen nicht befolgt werden (ebenso für 
zukünftige Veranstaltungen). Wurde ein*e Teilnehmer*in aus o. g. 

Abstimmungs-
ergebnis: 

Ja: 6 
Nein: 0 
Enthaltungen: 0 



Gründen durch die Veranstaltungsleitung von einer Veranstaltung 
ausgeschlossen, sind sämtliche durch ihn*sie verschuldete Folgekosten 
von ihm*ihr zu tragen. Andererseits kann der*die Teilnehmer*in, wenn 
die Leistungsfähigkeit die ausgeschriebenen Anforderungen übersteigt, 
nicht damit rechnen, dass der Leistungsanspruch erfüllt wird. Eine nach 
Veranstaltungsbeginn festgestellte Fehleinschätzung des eigenen 
Könnens rechtfertigt keine Erstattung des Veranstaltungspreises." 

Abstimmungs-
ergebnis:  

Ja : 6 
Nein : 0 
Enthaltung : 0 

 

TOP 6: Anliegen von Vertrauensperson bzgl. Mehrtagesfahrten (siehe Anhang) 

Information: Es wird ein Zusatz in die Vereinsordnung aufgenommen, der die 
Rücktrittsregelungen bei Mehrtagesfahrten regelt.  

Beschlusstext:  Der Vorstand stimmt über die separierte Betrachtung von Tagesfahrten 
und Mehrtagesfahrten bzgl. der Rücktrittsregelung in der 
Vereinsordnung ab. 

Abstimmungs-
ergebnis:  

Ja : 7 
Nein : 0 
Enthaltung : 0 

 
 

TOP 7: Verhalten bei Unwetterwarnungen (bspw. Harz 29.01.22) 

Information: Axel befasst sich nochmal mit den verschiedenen Abstufungen und 
entwirft einen Text, bis dahin vertagt  

 
 

TOP 8: Diskussion über Angebot von längeren Wanderungen (>30 km)  

Information: Es ist möglich, eine längere Wanderung anzubieten. 

 
 

TOP 9: UWB Webseite (WL-Ausbildung, Vertrauensperson, Vorstand) 

Information:  Es gibt ein PDF-Dokument in dem alle Informationen zur WL-

Ausbildung stehen. Die Informationen aus diesem Dokument sollen 

direkt in die Webseite eingebunden werden.  

 
 Patrick ist Vertrauensperson. Diese Information soll präsenter 

kommuniziert werden, z.B. durch eine Vorstellung von Patrick (evtl. für 

alle weiteren Vertrauenspersonen), durch den Newsletter und auf der 

Webseite (vielleicht zusätzlich unter dem Reiter „Über uns“) 

 

 Bild von Johannes wird von Axel auf der Webseite eingebunden 

 



 

TOP 10: 
Sonstiges: Sollen WumS Mitglieder bei uns mitwandern können, ohne 
den 3€ Betrag zu zahlen? 

Information: Absprachen dazu werden durch Axel getroffen. 

 
 
 

TOP 10: Sonstiges (u.a. Corona-Update) 

Information:  Es sind wieder 15 Personen unter 3G Bedingungen bei Wanderungen 

erlaubt 

 Sommerfest -> Wird zu einem entsprechenden Zeitpunkt nochmal 

aufgenommen 

 Mailverteiler 

 
 
Anhang 
 
TOP 5: 
Auszug aus aktueller Vereinsordnung: 
 
Bestimmungen über das Klettern in Klettersteigen 
 
Das Klettern in Klettersteigen beinhaltet Gefahren für Leib und Leben. Für 
Klettersteige mit einem 
Abstand von mehr als 3m zum Boden gelten folgende Regeln: 

 Beim Planen der Route sind alle verfügbaren Informationen über das 

Internet (Beschreibungen, Videos) und ggf. andere Quellen (Touristinfo, 
Bücher) einzuholen. Die Gefährlichkeit und Schwierigkeit sind gesondert 
zu bewerten. 

 Klettersteige, die zu riskant erscheinen, sind ohne Selbstsicherungsgeräte 

verboten. Riskant ist ein Klettersteig, wenn in großer Höhe, am Felsen 
ausgesetzt oder ohne gut gepflegte Tritte/Stufen und Festhaltegriffe 
geklettert werden soll. Riskant ist ein Klettersteig auch bei Nässe, Schnee 
oder Eis. Im Zweifelsfall ist ein Klettersteig riskant. 

 Bei der Benutzung von Ausrüstung (Klettersteigset, Helm) muss die 

Funktion bekannt sein. Es ist auf doppelte Selbstsicherung zu achten. 
 Vor dem Beginn des Klettersteigs ist erneut auf die gesonderten 

Gefahren des Kletterns hinzuweisen. Für Teilnehmer soll die Option 
bestehen, von dem Klettern abzusehen. 

 Bei den Teilnehmern unbekannten Klettersteigen soll ein erfahrener 

Kletterer oder der Wanderleiter vorklettern, um die 
Schwierigkeit/Sicherheit des Steigs zu bewerten. 

 Mindestens ein Teilnehmer muss im letzten Jahr an einem 1.Hilfe-Kurs 

teilgenommen haben. Ein Erste-Hilfe-Set ist mitzunehmen. 
 
 
 



TOP 6: 
Diskussion über Aufnahme folgender Punkte in die Vereinsordnung: 
 
1) Bei Wanderungen im Hochgebirge darf kein Teilnehmer (m/w/d) hinter 
der Gruppe zurückbleiben, auch nicht auf eigenen Wunsch. (genauere 
Definition kann man diskutieren: nicht außer Ruf- und Sichtweite oder 
evtl. Zeiträume (alle 20 min oder so) definieren, zu denen mindestens 
der Wanderleiter auf alle wartet) 
 
2) Bei Trekkingtouren (von Hütte zu Hütte) im Hochgebirge müssen 
die Wanderleiter nach dem ersten Tag einschätzen, ob alle Teilnehmer 
die weiteren Etappen schaffen. Falls sich abzeichnet, dass ein 
Teilnehmer das nicht schafft, muss derjenige an einem sicheren Ort mit 
Rückkehrmöglichkeit zurückgelassen werden (z. B. Hütte mit 
Straßen- oder Seilbahnanbindung) und wird offiziell von der weiteren 
Tour ausgeschlossen. (evtl. sollte der Teilnehmer auch unterschreiben, 
dass er weiß, dass er ausgeschlossen ist und dass er weiß, dass das 
Alleinewandern im Hochgebirge sehr gefährlich ist und dass ihm 
geraten wird, ins Tal zurückzufahren.) 
 
3) Touren im Hochgebirge müssen vor Sonnenuntergang beendet sein 
(also Rückkehr zur Hütte vor Sonnenuntergang). 


